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FB 61/ 010 // Dez. III

Bebauungsplan Nr. 995 - Blondelstraße/ Promenadenstraße - für den 
Planbereich im Stadtbezirk Aachen-Mitte zwischen Peterstraße, 
Blondelstraße, Promenadenstraße und Schumacherstraße
hier: Satzungsbeschluss gem. §10 Abs.1 BauGB
 Ziele:  Klimarelevanz

 keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
06.10.2021 Rat der Stadt Aachen Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Er beschließt nach Abwägung der privaten und der öffentlichen Belange den Bebauungsplan Nr. 995 - 

Blondelstraße/ Promenadenstraße - für den Planbereich im Stadtbezirk Aachen-Mitte zwischen 

Peterstraße, Blondelstraße, Promenadenstraße und Schumacherstraße in der vorgelegten Fassung 

gem. §10 Abs. 1 BauGB als Satzung und die Begründung hierzu.

(Sibylle Keupen)

Oberbürgermeisterin
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

X

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:

Der Inhalt der Vorlagen

FB 61/0002/WP18 Offenlagebeschluss

FB 61/0002/WP18-1 Ergänzungsvorlage zum Offenlagebeschluss

einschließlich aller Abwägungsmaterialien ist Gegenstand dieser Ratsvorlage.

Der Planungsausschuss hat am 29.07.2019 im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung den 

Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan im Bereich Blondelstraße/ Peterstraße gefasst. Die 

Bezirksvertretung Aachen-Mitte hatte hierzu, ebenfalls als Dringlichkeitsentscheidung, eine 

entsprechende Empfehlung ausgesprochen.

Das Bebauungsplanverfahren wird aufgrund seiner innerstädtischen Lage im beschleunigten 

Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Auf eine frühzeitige Behörden- und 

Öffentlichkeitsbeteiligung konnte daher ebenso verzichtet werden wie auf die Durchführung einer 

Umweltprüfung.

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 über den Bebauungsplan Nr. 995 

beraten und wie folgt beschlossen:

„Der Planungsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Er stellt fest, dass auf die 

frühzeitige Bürgerbeteiligung verzichtet werden kann und beschließt, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 

öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes zur Innenentwicklung nach § 13 a BauGB Nr. 995 - 

Blondelstraße / Promenadenstraße - in der vorgelegten Fassung mit der in den Erläuterungen 

aufgeführten geänderten Festsetzung zum Urbanen Gebiet.“

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte hatte den Offenlagebeschluss am 02.12.202 empfohlen.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 995 fand in der Zeit vom 03.05.2021 bis 

04.06.2021 statt. Parallel hierzu wurde die Behördenbeteiligung durchgeführt.

Es sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit oder der Behörden eingegangen.

Damit ist weder im Planungsausschuss noch in der Bezirksvertretung Aachen-Mitte eine erneute 

Beratung erforderlich. Beide Gremien wurde durch eine Mitteilung der Verwaltung über das Ergebnis 

der öffentlichen Auslegung informiert.

Die Verwaltung schlägt vor, den Bebauungsplan Nr. 995 – Blondelstraße/ Peterstraße in der 

vorgelegten Fassung als Satzung zu beschließen.

Anlage/n:
Begründung

Schriftliche Festsetzungen
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Fachbereich Stadtentwicklung, 

-planung und Mobilitätsinfrastruktur 
Die Oberbürgermeisterin 

 

 

 

 

Begründung 

zum Bebauungsplan Nr. 995 

- Blondelstraße / Promenadenstraße - 
 

für den Bereich zwischen Peterstraße, Blondelstraße, Promenadenstraße und Schumacherstraße  

im Stadtbezirk Aachen-Mitte 

zur Satzung 

 

 

 

 

Lage des Plangebietes  
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1. Derzeitige städtebauliche und planungsrechtliche Situation 

 

1.1 Beschreibung des Plangebietes 

Das ca. 1,88 ha große Plangebiet befindet sich gegenüber dem Aachener Bushof im Bereich der Peterstraße. Es wird durch 

die Schumacherstraße, die Blondelstraße und die Promenadenstraße begrenzt. Das Gebiet ist durch eine IV- bis VI-

geschossige Blockrandbebauung geprägt, die sich aus Gebäuden überwiegend aus der Nachkriegszeit zusammensetzt. 

Einige Gebäude unterliegen dem Denkmalschutz. 

Das Gebiet ist geprägt durch eine hohe Dichte und heterogene Nutzungsstruktur. Entlang der Peterstraße befinden sich 

überwiegend Bürogebäude mit Einzelhandelsnutzungen, aber auch Spielhallen und ein Wettbüro im Erdgeschoss. Der 

übrige Baublock weist eine Mischung von Wohnen, Einzelhandel, Büros und Dienstleitungen auf, dabei nimmt der Anteil der 

Wohnnutzung Richtung Promenadenstraße immer mehr zu.  

 

1.2 Regionalplan 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen aus dem Jahr 2003 mit Ergänzungen (Stand 

April 2008) ist der Planbereich als "Allgemeiner Siedlungsbereich" (ASB) dargestellt. 

 

1.3 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der Flächennutzungsplan 1980 der Stadt Aachen stellt das Plangebiet entlang der Verkehrsflächen als "Gemischte Bauflä-

che" dar. Im FNP 2030 ist der Bereich als gemischte Baufläche dargestellt. 

 

1.4 Rahmenplanungen 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Rahmenplanung „Gasborn und Suermondtviertel“ aus dem Jahr 2010. Hier wird festge-

stellt, dass das Viertel Gasborn, Promenadenstraße, Synagogenplatz eines der heterogenen Stadtquartiere in Aachen mit 

den Einrichtungen der jüdischen Gemeinde, den Angeboten fürs Nachtleben einschließlich Rotlichtmilieu und der multikultu-

rellen Promenadenstraße ist. 

 

1.5 Bestehendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet gilt derzeit der Bebauungsplan Nr. 564 aus dem Jahr 1970. Dieser setzt ein Kerngebiet fest und eine IV- 

bis VI-geschossige Blockrandbebauung. Durch den Bebauungsplan werden Vergnügungsstätten nicht beschränkt. 

Der Rat hat am 14.09.2016 das „Konzept zur Steuerung von Spielhallen im Stadtgebiet Aachen“ beschlossen. Der Abschnitt 

der Peterstraße befindet sich innerhalb dieses Erlaubnisbereiches für Spielhallen. 

 

2. Anlass der Planung 

Anlass der Planung ist ein Antrag für ein Wettbüro an der Blondelstraße. Der Standort liegt jedoch außerhalb des o.g. Spiel-

hallenerlaubnisbereiches. Der Bebauungsplan Nr. 564 aus dem Jahr 1970 setzt Kerngebiet fest, wodurch Vergnügungsstät-

ten wie Spielhallen, Wettbüros, Einrichtungen für Sex-Darbietungen, Sex-Filme oder Sex-Videovorführungen allgemein 

zulässig sind. 

Im Plangebiet besteht ein Ansiedlungsdruck dieser Einrichtungen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen diese 

Nutzungen künftig gesteuert werden. 

Ein weiterer Anlass ist der Wunsch, die im Plangebiet vorhandene vielfältige Nutzungsmischung insbesondere das Wohnen 

zu erhalten und zu stärken. 
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3. Ziel und Zweck der Planung 

3.1 Ziel der Planung  

Das Ziel der Planung ist, die Ansiedlung von Vergnügungsstätten in dem Baublock zwischen Blondelstraße, Promenaden-

straße und Schumacherstraße zu steuern und den Charakter der bestehenden Situation zu erhalten. Der zur Peterstraße 

orientierte obere Bereich weist überwiegend Büros, Einzelhandel aber auch Vergnügungsstätten auf, während der übrige 

Baublock mehr von Wohnen und Einzelhandelsnutzung geprägt ist. 

 

Eine Grundlage für die Steuerung von Vergnügungsstätten ist das Aachener Spielhallenkonzept. Die planerische Zielset-

zung des Aachener Spielhallenkonzepts ist es, Spielhallen im Stadtgebiet Aachens, insbesondere in sensiblen Bereichen 

wie Wohn- und Mischgebieten, aber auch in Kerngebieten nicht zuzulassen. In der Aachener Innenstadt sollen nur in einem 

Teilbereich der Peterstraße zwischen dem Hansemannplatz und der Blondelstraße Spielhallen als Erlaubnisbereich zuge-

lassen werden. Der obere Bereich des Plangebiets entlang der Peterstraße liegt innerhalb dieses Erlaubnisbereichs. In 

diesem oberen Bereich befinden sich Einzelhandelsnutzungen, Schnäppchenmärkte, Dienstleistungen, aber auch Spielhal-

len und ein Wettbüro. ln den Obergeschossen ist eine Wohnnutzung die Ausnahme, überwiegend sind hier Büroflächen 

anzutreffen. Durch diese Nutzungsstruktur ist die Peterstraße bereits negativen Einflüssen, dem sogenannten „Trading-

down-Effekt“, ausgesetzt. Zusätzlich zu den vorhandenen Vergnügungsstätten wäre eine Ansiedlung von Einrichtungen für 

Sex-Vorführungen, Bordellen und bordellartigen Nutzungen etc. für die städtebauliche und soziale Entwicklung des Gebie-

tes nicht zuträglich. Ein Ziel der Planung ist es, für den Bereich Peterstraße entsprechend dem Spielhallenkonzept Nutzun-

gen wie Spielhallen sowie Wettbüros weiterhin zuzulassen und die Ansiedlung von Einrichtungen für Sex-Darbietungen, 

Sex-Filme oder Sex-Videovorführungen in dem Abschnitt zu verhindern. Darüber hinaus soll eine Wohnnutzung auch in den 

Obergeschossen gefördert werden, um den innerstädtischen Wohnstandort zu stärken. 

 

Der untere Bereich weist eine Mischung von Wohnen, Einzelhandel, Büros und Dienstleitungen auf, dabei nimmt der Anteil 

der Wohnnutzung Richtung Promenadenstraße immer mehr zu. Hier sollen negativen Entwicklungen wie dem sogenannten 

„Trading-down-Effekt“ vorgebeugt werden, der durch eine vermehrte Ansiedlung von Vergnügungsstätten wie Spielhallen 

und Wettbüros zu erwarten ist. Diese negativen Entwicklungen sind bereits in der oben genannten angrenzenden Peter-

straße vorhanden. Dies bedeutet einen Wandel hin zu minderwertigen Nutzungen und weiteren Vergnügungsstätten mit den 

entsprechenden negativen städtebaulichen Folgen. Ebenfalls ist zu befürchten, dass sich neben den Spielhallen und Wett-

büros weitere Nutzungen ansiedeln, die diese Entwicklung ihrerseits verstärken. Hierzu gehören auch Sexkinos, Bordelle 

und bordellartige Nutzungen einschließlich der Wohnungsprostitution. Ein weiteres Ziel ist es, die in diesem Bereich vor-

handene vielfältige Nutzungsmischung zu erhalten und zu stärken, mit dem Schwerpunkt der Wohnnutzung.  

 

Weitere Nutzungen wie Ferienwohnungen, Bordelle und bordellartige Nutzungen, die eine Wohnnutzung im Plangebiet 

beeinträchtigen können, sollen im gesamten Plangebiet ausgeschlossen werden. 

 

3.2 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 19.06.2019 sollen die Auswirkungen der Beschlüsse hinsichtlich der Klima-

schutz- und Klimaanpassungsaspekte dargestellt werden, um den Gremien bei der Entscheidungsfindung zu helfen.  

Es sind keine Auswirkungen auf das Klima durch den geplanten Bebauungsplan zu erwarten. Die Flächen im Plangebiet 

sind überwiegend bereits versiegelt und bebaut. Als einfacher Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB setzt der Bebau-

ungsplan Nr. 995 im Plangebiet „Kerngebiet“ und „Urbanes Gebiet“ als Art der Nutzung fest und soll somit die vorhandene 

Nutzungsmischung erhalten und stärken. Die Nähe von Wohnen und Arbeiten entspricht dem Ziel der „Stadt der kurzen 

Wege“ und trägt dazu bei, CO2-Emissionen durch Pkw-Fahrten zu reduzieren. 
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4. Begründung der Festsetzungen 

4.1 Art der baulichen Nutzung  

Für das Plangebiet werden aufgrund der vorhandenen Nutzungsstruktur und der städtebaulichen Ziele Kerngebiet und Ur-

banes Gebiet festgesetzt. 

 

Der Abschnitt der Peterstraße befindet sich innerhalb des Erlaubnisbereiches für Spielhallen entsprechend dem „Konzept 

zur Steuerung von Spielhallen im Stadtgebiet Aachen“, das vom Rat am 14.09.2016 beschlossen wurde. Die Peterstraße 

befindet sich in einem hochfrequentierten innerstädtischen Bereich. Aufgrund der Straßen- und Gehwegbreiten kann von 

einer relativ guten Einsehbarkeit und einer entsprechenden sozialen Kontrolle ausgegangen werden. Daher hat auch das 

Spielhallenkonzept die Aussage getroffen, dass dieser Bereich über geeignete städtebauliche Voraussetzungen für die 

Ansiedlung von Spielhallen verfügt. Entsprechend dem Konzept zur Steuerung von Spielhallen entwickelt sich der Erlaub-

nisbereich in der Peterstraße zu einer Konzentrationsfläche. In den Erdgeschossen befinden sich überwiegend Einzelhan-

dels- und Dienstleistungsnutzungen sowie Gastronomie, aber auch bereits Spielhallen und ein Wettbüro. Vorhandene an-

grenzende Hotel- und Bürogebäude sowie der Aachener Bushof ergänzen die innerstädtischen, kerngebietstypischen Nut-

zungen. Aufgrund dieser Nutzungsstruktur und den genannten Gründen wird für den Bereich Peterstraße wie bisher ein 

Kerngebiet festgesetzt, sodass entsprechend des Spielhallenkonzeptes Vergnügungsstätten weiterhin zulässig sind und die 

vorhandenen innerstädtischen, kerngebietstypischen Nutzungen erhalten werden.  

Dieser Bereich ist durch die Einzelhandelsnutzung in den unteren Geschossen und auch teilweise von einer Wohnnutzung 

in den darüber liegenden Geschossen geprägt. Diese Mischung soll auch weiterhin grundsätzlich möglich sein, da sich 

gerade die Zunahme der Wohnnutzung in den Kerngebieten wesentlich auf die Belebung der Innenstadt auswirkt. Auch 

wenn im § 7 der Baunutzungsverordnung festgelegt ist, dass „Kerngebiete vorwiegend der Unterbringung von Handelsbe-

trieben sowie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und Kultur“ dienen sollen, ist es dennoch möglich, 

auch Wohnnutzung zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, wird festgesetzt, dass die im Kerngebiet oberhalb des Erdge-

schosses ansonsten nur ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung generell zulässig ist.  

Durch die Planung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,Alter Bushof" (rechtskräftig seit dem 12.07.2002) wurde in 

der Vergangenheit bereits in diesem Umfeld die städtebauliche Situation aufgewertet und auch die Wohnqualität erhöht. 

Ergänzt wird dies durch die Ziele der Rahmenplanung „Gasborn und Suermondviertel“ aus dem Jahr 2010. Eine An-

siedlung von Bordellen und bordellartigen Nutzungen würde diesen Planungsabsichten widersprechen. In dem Kerngebiet 

werden daher einzelne Arten von Vergnügungsstätten ausgeschlossen, sofern sie eine Beeinträchtigung für die städtebauli-

che Funktion eines Gebiets darstellen, die sich aus der vorhandenen Nutzung ergibt, zum Beispiel Vergnügungsstätten mit 

den Zweckbestimmungen Sex-Darbieten und/oder Sex-Filme und/oder Sex-Videovorführungen.  

 

Vergnügungsstätten wie Spielhallen und Wettbüros sollen sich nicht über den Erlaubnisbereich hinaus ausweiten. Der unte-

re Bereich des Plangebiets ist Bestandteil der Einkaufs- und Geschäftsbereiche des Oberzentrums Aachen. Die Ansiedlung 

von Vergnügungsstätten wie Spielhallen und Wettbüros kann die vorhandenen Strukturen verändern, indem zum einen die 

für die Funktion der Innenstadt wichtigen Geschäfte mit höherwertigem Warenangebot verdrängt werden und zum anderen 

die Anziehungskraft des Hauptgeschäfts- und Einkaufsbereiches gemindert und somit der Charakter des Plangebiets und 

der Umgebung weiter abgewertet werden. Durch die Erhöhung des Bodenwertes in der Folge der ungleich höheren Ge-

winnspanne bei Vergnügungsstätten (bedingt durch den relativ geringen Aufwand) entsteht eine Verminderung der Wettbe-

werbsfähigkeit des vorhandenen Einzelhandels. Die Auswirkungen auf den Einzelhandel können sich negativ auf die Nah-

versorgungsfunktion der vorhandenen Geschäfte des täglichen und mittelfristigen Bedarfs auswirken.   

Der untere Bereich weist eine Mischung von Wohnen, Einzelhandel, Büros und Dienstleitungen auf, dabei nimmt der Anteil 

der Wohnnutzung Richtung Promenadenstraße immer mehr zu. Für diesen Bereich soll die heutige Nutzungsmischung 

gesichert und gestärkt werden. Der Schwerpunkt soll überwiegend in der Wohnnutzung liegen, mit einer gemischten Nut-

zung in den Erdgeschossen. Dies wird durch die Festsetzung eines Urbanen Gebiets erreicht. 
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Auf dieser Grundlage soll der Bebauungsplan Vergnügungsstätten mit den Zweckbestimmungen Sex-Darbieten und/oder 

Sex-Filme und/oder Sex-, Videovorführungen sowie Spielhallen und Vergnügungsstätten, die zur Erzielung von Gewinnen 

durch Wetten o.ä. dienen und Einrichtungen, die dem Aufenthalt und/oder der Bewirtung von Personen dienen und in denen 

gleichzeitig Glückspiele nach § 284 Strafgesetzbuch, Wetten, Sportwetten, oder Lotterien angeboten werden, ausschließen. 

 

Bordelle, bordellartige Nutzungen einschließlich der Wohnungsprostitution sind im gesamten Plangebiet ausgeschlossen, 

da diese Nutzungen einen sog. „Trading-Down-Effekt“ zur Folge haben können. Da prostitutive Einrichtungen regelmäßig 

bei eher geringem Investitionsbedarf vergleichsweise hohe Gewinnerwartungen begründen, sind sie geeignet, andere Be-

triebe mit deutlich höherem Investitionsbedarf und geringerer Ertragsstärke zu verdrängen. Eine solche Entwicklung soll im 

Plangebiet vermieden werden. 

 

Ferienwohnungen sind im gesamten Plangebiet ausgeschlossen, da diese die Förderung des Dauerwohnens im Gebiet und 

den Gebietscharakter beeinträchtigen können. Die Preise solcher Ferienwohnungen sind in der Regel deutlich niedriger als 

bei Hotelübernachtungen. Dennoch lässt sich für den Anbieter mehr Rendite erzielen als bei einer reinen Wohnnutzung. 

Damit verdrängen sie einfach die Dauerwohnungen und dies soll im Plangebiet vermieden werden. Eine Grundlage dafür ist 

die Wohnraumschutzsatzung, die der Rat der Stadt am 10.07.2019 zur Erhaltung von Wohnraum im Stadtgebiet Aachen 

beschlossen hat. Die Satzung ist am 01.08.2019 in Kraft getreten. Damit reagiert Aachen auf den angespannten Woh-

nungsmarkt mit einer Satzung, die den Wohnungsbestand schützt, in dem sie Zweckentfremdung, Leerstand und Abbruch 

von Wohnraum entgegentritt. 

 

5. Umweltbelange 

Der Bebauungsplan Nr. 995 wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Er enthält keine Festset-

zungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu den überbaubaren Grundstücksflächen, so dass sich die 

Zulässigkeit hier nach § 34 BauGB richtet. Damit ist keine weitere Verdichtung gegenüber dem Bestand möglich. Durch den 

Bebauungsplan Nr. 995 sind Umweltbelange nicht betroffen. 

 

6. Auswirkungen der Planung 

Der Bebauungsplan Nr. 995 trägt dazu bei, dass die heutige gebietstypische Nutzungsmischung erhalten wird und keine 

zusätzlichen, städtebaulich schädlichen Entwicklungen entstehen können. Durch die Zulässigkeit von Spielhallen und Wett-

büros behält der Abschnitt Peterstraße weiterhin seine Funktion als Konzentrationsfläche für Vergnügungsstätten, wie 

Spielhallen und Wettbüros. Währenddessen besteht die Möglichkeit, für den südöstlichen Bereich durch den Ausschluss der 

o.g. Vergnügungsstätten entsprechende Anträge ablehnen zu können, sodass andere Nutzungen, wie Gastronomie, Dienst-

leistungen und Einzelhandel bessere Ansiedlungsvoraussetzungen vorfinden und die innerstädtische Wohnfunktion besser 

geschützt werden kann. Die Förderung der Wohnnutzung und der Ausschluss der bordellartigen Nutzung im gesamten 

Gebiet tragen dazu bei, den Wohnraum zu sichern und die Innenstadt zu beleben. 

Als einfacher Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB setzt der Bebauungsplan Nr. 995 im Plangebiet die Art der Nutzung 

(Kerngebiet, Urbanes Gebiet) fest. Er enthält keine Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu 

den überbaubaren Grundstücksflächen, so dass sich die Zulässigkeit hier nach § 34 BauGB richtet. Gemäß § 13a Abs. 2 

BauGB wird von einer Umweltprüfung sowie von einem Umweltbericht abgesehen. 

 

7. Kosten 

Durch den Bebauungsplan Nr. 995 entstehen keine Kosten. 

 

8. Plandaten 

Kerngebiet                                                          0, 82 ha 

Urbanes Gebiet                                                  0, 58 ha 
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Straßenverkehrsfläche                                       0, 48 ha 

Gesamtfläche                                                     1, 88 ha 

 

 

 

Diese Begründung ist Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 06.10.2021 den Bebau-

ungsplan Nr. 1003 - Großkölnstraße / Minoritenstraße - als Satzung beschlossen hat. 

Es wird bestätigt, dass die oben genannte Begründung den Ratsbeschlüssen entspricht und dass alle Verfahrensvorschrif-

ten bei ihrem Zustandekommen beachtet worden sind. 

 

Aachen, den 07.10.2021 

 

 

(Sibylle Keupen) 

Oberbürgermeisterin 
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Fachbereich Stadtentwicklung, 

-planung und Mobilitätsinfrastruktur 
Die Oberbürgermeisterin 

 

 

 

 

Schriftlichen Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 995 

- Blondelstraße / Promenadenstraße - 
 

für den Bereich zwischen Peterstraße, Blondelstraße, Promenadenstraße und Schumacherstraße  

im Stadtbezirk Aachen-Mitte 

zur Satzung 

 

 

 

Lage des Plangebietes 
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Gemäß  § 9 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Bauordnung NRW 

(BauO NRW) jeweils in der derzeit geltenden Fassung wird festgesetzt: 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Kerngebiete 

Für den mit MK bezeichneten Teil des Plangebietes wird Kerngebiet festgesetzt.  

 

Es wird festgesetzt, dass die gemäß § 7 Abs. 2 BauNVO in Kerngebieten allgemein zulässigen 

Vergnügungsstätten mit den Zweckbestimmungen Sex-Darbieten und/oder Sex-Filme und/oder 

Sex-Videovorführungen nicht zulässig sind. 

 

Im Kerngebiet sind Bordelle und bordellartige Nutzungen unzulässig. 

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 sind im Kerngebiet Wohnungen oberhalb des Erdgeschosses allgemein 

zulässig 

 

Im Kerngebiet sind Ferienwohnungen unzulässig. 

 

1.2 Urbane Gebiete 

Für den mit MU bezeichneten Teil des Plangebietes wird Urbanes Gebiet festgesetzt. 

 

Im MU sind Vergnügungsstätten mit den folgenden Zweckbestimmungen nicht zulässig: 

 

 Sex-Darbieten und/oder Sex-Filme und/oder Sex-Videovorführungen, 

 Spielhallen und Vergnügungsstätten, die zur Erzielung von Gewinnen durch Wetten o.ä. 

dienen und Einrichtungen, die dem Aufenthalt und / oder der Bewirtung von Personen die-

nen und in denen gleichzeitig Glückspiele nach § 284 Strafgesetzbuch, Wetten, Sportwetten 

oder Lotterien angeboten werden. 

 

Im Urbanen Gebiet sind Bordelle und bordellartige Nutzungen unzulässig. 

 

Im Urbanen Gebiet sind Ferienwohnungen unzulässig. 

 

Hinweise  

1. Kampfmittel 

 

Der Bereich der Baumaßnahme liegt im ehemaligen Kampfgebiet / Bombenabwurf- und Kampfgebiet. 

Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit einzustellen und umgehend die nächstgelegene 

Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst / Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland (Mo. – Do. 7.00 – 15.50, Fr. 

07.00 – 14.00 Uhr) und außerhalb der Rahmendienstzeiten die Bezirksregierung Düsseldorf zu benachrichtigen. 

Erfolgen zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. wird 

seitens des Kampfmittelbeseitigungsdienstes eine Sicherheitsdetektion empfohlen, die vom Kampfmittelbeseitigungsdienst 

oder eines von ihm beauftragten Vertragsunternehmens durchgeführt werden muss. Hierfür muss Kontakt zur Bauverwal-

tung der Stadt Aachen aufgenommen werden. 

(kampfmittel@mail.aachen.de) 

 

2. Kriminalprävention 
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Zur Kriminalprävention sollten neben stadtplanerischen Maßnahmen auch sicherheitstechnische Maßnahmen an den Häu-

sern berücksichtigt werden. Das Kommissariat Vorbeugung (KK 44) bietet kostenfreie Beratungen über kriminalitäts-

mindernde Maßnahmen an. 

 

 

 

Diese schriftlichen Festsetzungen sind Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 

06.10.2021 den Bebauungsplan Nr. 1003 - Großkölnstraße / Minoritenstraße - als Satzung beschlossen hat. 

Es wird bestätigt, dass die oben genannten schriftlichen Festsetzungen den Ratsbeschlüssen entsprechen und dass alle 

Verfahrensvorschriften bei deren Zustandekommen beachtet worden sind. 

 

Aachen, den 07.10.2021 

 

 

(Sibylle Keupen) 

Oberbürgermeisterin 
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